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5î. Der Beschuldigte mag sich gestellt habe»/
oder nicht, so bestätigt oder verwirft der Prüfungs-
Rath nach Verlauf jener Tage, nachdem er über die

Sache berathschlaget hat, den Beschluß des Einlei-
tungsrathes.

Lz. Alle Berathschlagungen der Rathe, die sich

auf die Anklage eines Mitglieds beziehen, werden in
geschloßner Sitzung vorgenommen.

Z4. Alle Abstimmungen über eben diese Gegen-
stände, geschehen durch Aufrufung der Namen und
durch geheime Stimmzettel. Die Annahme der dabin
gehörenden Beschlüsse werden durch den Prüfungs-
rarh in offener Sitzung bekannt gemacht.

sz. Nachdem nun die beiden Räche einig sind,
daß eine Untersuchung statt habe, so wird der Be-
schuldigte, den richterlichen Behörden zur Beurthei-
lung überlassen, auf die gleiche Art und Weise, wie
jeder andere Bürger. Und von der Feit der ausge-
svrochenen Untersuchung an, werden dessen Amts-
Verrichtungen eingestellt; die Richter dürfen aber über
nichts anders eintreten, als einzig und allein über
dasjenige, was ihnen von den geftzgebenden Rächen
über ein beschuldigtes Mitglied zur Beurtheilung vor-
gelegt wird.

56. Jeder Rath hat eine besondere Wache. Beide
sollen unter sich, und mit der Wache des Vollste-
hungsrachs von gleicher Stärke seyn.

57. Jedem Rath gehört die Polizei im Ort sei-

ner Sitzungen, und in dem von ihm bestimmten Um-
fang derselben zu.

58. Der Regierungsrath kann ohne bestimmte
Erlaubniß der geftzgebenden Räthe keine Truppe»»
in der Gemeinde, in weicher die Geftzgebung ihren
Siz hat, und im Umkreise derselben von 2 Stunden,
sich aufhalten ober durchziehen lassen.

5y. In keinem Fall können die geftzgebenden
Räthe, weder einzeln noch vereint, noch durch Be-
vollmächtigte, weder die vollziehende oder richterliche
Gewalt ausüben.

c>o. Die geftzgebenden Räthe können weder einem
noch mchrern ihrer Mitglieder, noch irgend jemanden/
die ihnen durch die Constitution zukommenden Ver-
Achtungen übertragen.

61. In keinem Fall können beide Räthe zusam-
mentreten sei es um gemeinschaftlich Berathfchla-
gungen zu nehmen oder um Beschlusse zu fassen.

6z. Keiner der beiden Rathe kann in seiner
Mitte fortdauernde Ausschüsse bilden.

6z. Jeder Rath kann, zu Untersuchung und

Vorberathung besondrer Gegenstände, besondere Aus-
schüfst bilden, und ans semen Mitgliedern ernennen,
weiche sich blos allein auf den Gegenstand einschràn-
ken, wofür sie errichtet sind, und auseinander tre-

ten, so bald der Rath über den ihnen aufgetragenen
Gegenstand abgesprochen hat. Ansschüfft ans beiden

Räthen, zu gemeinschaftlichen Berathungen, ßuö
untersagt.

64. Es ist den Geftzgebern überlassen, sich, auf
eine kürzere oder längere Feit, oder gar nicht, zu
vertagen.

(Die Fortsetzung folgt.)

V 0 l l z i e h u n g s a u s s ch u ß.

Der Vollziehnngsausschuß, in Erwägung, daß,
wenn einerseits die Umstände eine strenge Sxarftm-
kett in den Ausgaben erheischen, der militärische Un-
terrichk anderseits nicht vernachläßiget werden kann,
ohne besorgen zu müssen, daß der Muth und der gute
Willen der helvetischen Militzen ohne Erfolg ware;

In Erwägung, daß die Kosten der, durch, den
Beschluß vom zo. Oktober 1799 zu Bern errichtete»
Unterrichtsschule der Nationalcassa nicht angemessen
sind;

beschließt:
Die Artikel 4 und 6 des Beschlusses betreffend

die Unterrichcsschule, sind zurückgenommen. Anstatt
der in 6 Compagnien eingetheilten üoo Mann wird
diese Schule einstweilen und bis zu bessern Zeiten aus
z Compagnien, jede zu 100 Mann, bestehen, welche
vereint mit zoo Mann des zweiten Linien-Infanterie-
Bataillons den Dienst bei den höchsten Gewalten der
Republik versehen werden. °

Die Kanwne, welche 100 Mann hätten gebe»
sollen, werden nur 5-> stellen.

Der Artikel iz des nemlichen Beschlusses ist eben-

falls zurückgenommen. Die Hälfte der Bataillons-
Chefs und Adjutanten-Majors der Kantone, welche
sich mit ihren Compagnien hätten nach Bern versü-
gen sollen, werden dermalen nicht in die Unterrichts-
schule berufen; auf jede halbe Compagnie von 52
Mann muß sich ein Adjutant-Major befinden.

Der Kriegsminister wird die Maaßregeln und
nöthigen Instruktionen zur Vollziehung des gegemvärs
tigen Beschlusses veranstalten.

Bern den 30. Jenner i8°<-.
Der Präsident des vollziehenden Ausschusses,

(Sig.) Dolder.
Im Namen des Voll;. Ausschusses, der Gen. Secr.

(Sig.) Mousson.

Kleine Schriften.
kZllcoui'â sur w liberté lie!vênc;ue^ bu le Y. Zanvier

1800, à la locierè ltttoràe civ lucerne, par ls
(Atomen Lsrtlièî- Âlarmorièrss., sucien inilttàsr
ìielvênen, Us la l'oe. oeeon, Us Lerne. ste.
8. à lmcsrnv. sbs- Msz'sr ebìZoìn'p. -8oc>. S. 38.'
Der Verfasser beantwortet die Frage: warum

hat die von den drei Stiftern des Schweizerbundes



gegründete Freiheit Jahrhunderte durch gedaenrt,
wahrend die durch eine neue Constitution Helvetic»
gegebene/ bereits ihren, Untergange nahe zu seyn
scheint Er findet die Antwort in vm nachfolgenden
Vorzügen der alten Schweizerverfassung : sie war in-
ländisches Werk; sie vernichtete die auf den Schwei-
zern drükendeTyrannei; sie gewährte wahren Freiheits-
genuß; die Würde, der Muth und die Tapferkeit
der Nation waren durch sie gleichsam verewigt; sie

gab der Schweiz Unabhängigkeit; der Gesetze waren
wenige, und diese übereinstimmend mit den Gesetzen
der Natur; sie legte die Staatsämter vorzugsweise
in die Hände tugendhafter und aufgeklärter Männer;
sie übergab der ewigen Allmacht die Schiksale des
Vaterlands. — Ein Gegensiük zu diesem Gemälde
liefert nun die Constitution von 17Y8 mit ihrem Begleite.
Es folgerst hierauf Entwiklungen einiger allgemeiner
politischer Grnndsàtzê/ und Betrachtungen über den

neuen fränkischen Verfassungscodex, von dem der
Verfasser sehr naiv sagt: ci-acun ^ veria, lsion la

lismps (is lon cm nctsi'S (los principes (livers er
clss g! riers-penless clans ls inêclnînicien poliichne,
tjni en a creê si kstnliê l'ensernble. — Der Elit-
Wurf einer helvetischen Verfassung schließt diese kleine,
sehr lesenswerthe Schrift. — Helvetic» soll in 20
Kantone von so viel möglich gleicher Größe eingetheilt
seyn. Das Volk soll in Landsgemeinden die Ge-
setze annehmen oder verwerfen, und seine Ortsobrig-
leiten wählen. — Eilf Verwalter jedes Kantons wer-
den durch Deputierte der Gemeinden im Hauptorte
des Kantons gewählt. Diese Verwalter wählen zwei
Glieder, die jeder Kanton in den Nationalcongreß
liefert. Diese r besorgt, was Krieg, Frieden und
Unterhandlungen mit auswärtigen Machten betrifft;
er bildet eine Art obersten Gerichtshof, und schlagt
die für die Einheit und das Wohl des Ganzen vor-
theilhaft scheinenden Gesetze vor, die das Volk in
seinen Landsgemeinden annimmt oder verwirst.—
Zehenden Zuno Bodenzinse sollen wieder hergestellt
werden; und von dem Gesetze, das die Klostergüter
für Natisnaleigenthum erklärt, scheint der Verfasser
auch nichts wissen zu wollen.

Die vaterländische Kirche an die Geftzgeber Hel-
vetiens; hevausgeqm von Joh. Jakob Heß,
Anttsteo. 8. Zürich, bei Näf. 18S0. S.ì

Der Dichter läßt die Kirche zu den Geldgebern
selbst sprechen. Sie erzählt, wie sie ins Lande kam,
undHeivetiens Bürgerrecht sicherwarb; wie Freiheit,
Gleichheit und Eintracht ihr am Herzen liegen; sie
zürnt gegen den Lügengeist, den ZwietraciMer.

— Er heuchelt Patriotenmlene;
hoch Vaterland ist fern von ihm.

------ Dich klag ich an;
Dich, Erbfeind alles Rechts, Zerstörer.à

Ordnung.
Und wenn du hinter Freiheit selvst,
dich hinter Gleichheit selbst verbürgest;
ich reisse dir die Larve weg.
Der Freiheit einzig, festes Fundament,
Gerechtigkeit und Unabhängigkeit,
du selber hast es untergraben.
Noch wagst du Dich in diesen Tempel
der ehrfurchtwürdigen Gesetzcsheiligkeit?
Was Gott zusammenfügte, willst du trennen,
Religion und Vaterland?
Der lügt sich Patriot, der dieß beginnet.
Ihr, unsers bessern Volkes Stellvertreter,
euch ruft es wider ihn zum Rächer an.
Ich kaum' ihn einen Lügner, einen Satan,
vor Alters schon. Es ist derselbe,
von dem mein Stifter sprach : »Er säet Unkraut.'
Derselbe, der die Erstgeschaffenen
aufmunterte: Seyd frei genug,
»zu übertreten das Gesez —
»bann werdet ihr der Gottheit gleich."

Sie klagt überl die zerstörten Quellen der Lehn

und Erhaltungsanstalten für Arme, Dürftige und

Kranke.

— Ach! den Drang des Elends
So vieler Tausend fühlt nur der nicht,
der, um den zehnten Theil des Felbertrags W

reicher,
dieß für die schönste Frucht der Revolution,
für Gegen hält, was Tausenden den Tod bringt.

Von den Klagen und Warnungen geht sie j»

Hoffnungen über, zur
— Hoffnung, dich, Helvetia,
bald in ein Christenvaterland
von neuem umgeschaffen, dich gereinigt
zu seh'n von allem, was dich jezt entehret;
mit einer neuen würdigen Gemeine Christi
bevölkert weitumher.
Erfüllt wird dann, was schon beim Eintritt
in dieses Land mein Herz mir prophezeyte:
»Wenn sonst auch nirgendswo Religion
»ihr Ansetzn mehr behauptete,
»wenn von den größten Nationen
»und Mächten dieser Erde
»die Kirche sich verdrängt, verfolget sähe:
»sie werde doch, Helvetia, bei Dir,
» in deinen Thalern, deinen Einsamkelten,
»in Städten s-ldst, noch Zuflucht finden;
»und eher werden dieft Berge weichen,
»und eher diese Hügel wanken,
»als daß bei Dir Religion und Kirche
»sich jemals ganz verlieren könnte,"
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